
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beleuchtender Bericht 
 
 

Gemeindeversammlung 
der Politischen Gemeinde Rickenbach 
 
 

Donnerstag, 1. Dezember 2022, 20.15 Uhr 
im Singsaal des Schulhauses Hofacker 
8545 Rickenbach Sulz 
 
 

  



Beleuchtender Bericht  Gemeindeversammlung vom 01.12.2022 

2 

Inhalt  
1 Einladung ....................................................................................................................................................... 3 

2 Kurz und Bündig ........................................................................................................................................ 3 

3 Erläuterungen zu den einzelnen Geschäften.......................................................................... 4 

3.1 Wahl der Stimmenzähler ............................................................................................................. 4 

3.2 Budget 2023 der Politischen Gemeinde Rickenbach – Genehmigung und 
Festsetzung Steuerfuss auf 84 % des einfachen Gemeindesteuerertrags ................ 4 

3.3 Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz ............................................................................ 6 

3.4 Informationen / Fragen ................................................................................................................. 6 

4 Rechtsmittel ................................................................................................................................................. 6 

 

  



Beleuchtender Bericht  Gemeindeversammlung vom 01.12.2022 

3 

1 Einladung 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Am Donnerstag, 1. Dezember 2022, 20.15 Uhr, findet die Gemeindeversammlung 
der Politischen Gemeinde Rickenbach im Singsaal des Schulhauses Hofacker 
statt. Wir freuen uns, wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur Mitgestal-
tung der Gemeinde Rickenbach möglichst zahlreich Gebrauch machen. 
 
Es werden folgende Geschäfte behandelt: 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 

 
2. Budget 2023 der Politischen Gemeinde Rickenbach – Genehmigung und Fest-

setzung Steuerfuss auf 84 % des einfachen Gemeindesteuerertrags 
 

3. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz 
 

4. Informationen / Fragen 
 
Die vollständigen Akten liegen ab Montag, 14. November 2022, während den or-
dentlichen Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Gleich-
zeitig wird der Beleuchtende Bericht auf der Gemeindehomepage veröffentlicht. 

2 Kurz und Bündig 
Das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Rickenbach schliesst in der Erfolgs-
rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 198’400. Im Verwaltungsver-
mögen werden Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 4'810’000 budgetiert. Im 
Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen. Der Steuerfuss wird unver-
ändert auf 84 % des einfachen Gemeindesteuerertrags beantragt. Der Gemeinde-
rat und die Rechnungsprüfungskommission empfehlen, dem Antrag zuzustim-
men. 
 
Der Gemeinderat informiert die Stimmberechtigten an der Versammlung über 
aktuelle Gemeindethemen von allgemeinem Interesse. Anfragen im Sinne von  
§ 17 des Gemeindegesetzes sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Versamm-
lung dem Gemeinderat schriftlich einzureichen.  
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3 Erläuterungen zu den einzelnen Geschäften 
3.1 Wahl der Stimmenzähler 
Gemäss § 21 Gemeindegesetz (GG) wählt die Gemeindeversammlung die Stim-
menzählenden. Diese dürfen an der Vorbereitung eines Geschäfts nicht mitge-
wirkt haben. 
 

3.2 Budget 2023 der Politischen Gemeinde Rickenbach – Ge-
nehmigung und Festsetzung Steuerfuss auf 84 % des einfa-
chen Gemeindesteuerertrags 

Antrag 
Das Budget und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Ricken-
bach wurden mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 145 vom 19. September 2022 geneh-
migt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus: 
 
Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 15'474'500.00 
 Gesamtertrag CHF 15'276'100.00 
 Aufwandüberschuss CHF 198'400.00 
 
Investitionen Verwaltungsvermögen Ausgaben CHF 4'970'000.00 
 Einnahmen CHF 160'000.00 
 Nettoinvestitionen VV CHF 4'810'000.00 
 
Investitionen Finanzvermögen Ausgaben CHF 0.00 
 Einnahmen CHF 0.00 
 Nettoinvestitionen FV CHF 0.00 
 
 
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) CHF 5'401'190.00 
 
Steuerfuss   84 % 
 
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belas-
tet.  
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget und die 
Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Rickenbach zu genehmigen 
und den Steuerfuss auf 84 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.  
 
Wirtschaftliche Lage und Entwicklung 
Die Gemeinde Rickenbach sieht sich in den Bereichen Bildung und Gesundheit 
mit steigenden Kosten konfrontiert. Die Kosten der Spitex und der Pflegefinanzie-
rung erhöhen sich im Jahr 2023 um CHF 214'500. Die Bildung wird um gesamt-
haft CHF 560'400 teurer. Dies ist auf die Entwicklung der Schülerzahlen zurückzu-
führen.  
 
Die Kosten in den Bereichen Allgemeine Verwaltung, Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit, Kultur Sport und Freizeit sinken um gesamthaft CHF 194'100. Des Wei-
teren sinken die Kosten für die Soziale Sicherheit um CHF 228'300. Dies ist auf 
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tiefere Kosten für die Ergänzungsleistungen und die ordentliche Sozialhilfe zu-
rückzuführen. Die Kosten für den Bereich Asyl steigen im Jahr 2023 an.  
 
Durch den Staatsbeitrag an den Unterhalt von Gemeindestrassen, welcher per 
2023 zum ersten Mal ausbezahlt wird, darf die Gemeinde Rickenbach mit Mehr-
einnahmen von CHF 243'000 im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
rechnen. Der Defizitbeitrag an den ZVV sinkt gegenüber dem Budget 2022 um 
CHF 28'000.  
 
Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Feldi wurde per 1. Januar 
2022 in die Vermögensfähigkeit umgestellt. Da die Abschreibungen nun direkt 
von den Gemeinden finanziert werden, erhöht sich der Beitrag aus der Erfolgs-
rechnung. Die Beiträge aus der Investitionsrechnung entfallen. Der Bereich der 
Wasserversorgung sieht für das Jahr 2023 eine Entnahme aus der Spezialfinanzie-
rung in der Höhe von CHF 61'200 vor.  
 
Der Zweckverband ARA Ellikon an der Thur wird per 1. Januar 2023 in die vermö-
gensfähige IKA ARA Thurtal umgewandelt. Auch bei der IKA werden die Abschrei-
bungen direkt von den Gemeinden finanziert, aus diesem Grund erhöht sich der 
Beitrag aus der Erfolgsrechnung. Die Beiträge aus der Investitionsrechnung ent-
fallen. Die bisher geleisteten Investitionsbeiträge werden in verzinsliche Darlehen 
umgewandelt, die Abschreibungskosten in der Erfolgsrechnung entfallen 
dadurch. Der Bereich Abwasserbeseitigung sieht für das Jahr 2023 eine Ent-
nahme aus der Spezialfinanzierung in der Höhe von CHF 51'400 vor.  
 
Der Bereich Abfallwirtschaft sieht für das Jahr 2023 eine Einlage in die Spezialfi-
nanzierung von CHF 40'400 vor. Investitionen sind keine geplant. 
 
Stand Finanzplanung und Aufgabenerfüllung 
Die steigenden Kosten in den Bereichen Bildung und Gesundheit können länger-
fristig nur über eine Steuererhöhung finanziert werden. Der Handlungsspielraum 
der Gemeinde hält sich in diesen Bereichen in Grenzen. Zukünftige Investitions-
projekte müssen über neue Darlehen finanziert werden. Der Gemeinderat hält 
aber an seiner Strategie von einem aktiven Liegenschafts- und Strassenunterhalt 
fest. 
 
Begründung erhebliche Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres 
Die Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung sind in den Budgetde-
tails ersichtlich. 
 
Begründung zum Antrag des Steuerfusses 
Die Gemeinde Rickenbach budgetiert für das Jahr 2023 einen Aufwandüber-
schuss von CHF 198'400. Der Gemeinderat und die Schulpflege sind sich bewusst, 
dass eine Steuererhöhung in naher Zukunft unumgänglich sein wird. Der sorg-
same Umgang mit den finanziellen Mitteln ist für den Gemeinderat weiterhin pri-
oritär. 
 
Empfehlung des Gemeinderats 
Der Gemeinderat empfiehlt mit Beschluss vom 19. September 2022, dem Antrag 
zuzustimmen.  
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Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 
Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget und die Sonderrechnungen 
2023 der Politischen Gemeinde Rickenbach in der vom Gemeinderat beschlosse-
nen Fassung vom 19. September 2022 geprüft. Die Rechnungsprüfungskommis-
sion stellt fest, dass das Budget finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig 
ist. Die finanzpolitische Prüfung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rege-
lungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.  
 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das 
Budget und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Rickenbach 
entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuer-
fuss auf 84 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.  
 

3.3 Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz 
Wenn Sie in der Politischen Gemeinde Rickenbach stimmberechtigt sind, können 
Sie dem Gemeinderat gestützt auf § 17 des Gemeindegesetzes (GG) schriftlich Fra-
gen über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse stellen. Rei-
chen Sie Ihre Anfrage spätestens zehn Arbeitstage vor einer Gemeindeversamm-
lung ein, erhalten Sie spätestens einen Tag vor der Versammlung eine schriftliche 
Antwort. Ihre Anfrage und die Antwort des Gemeinderats werden in der Gemein-
deversammlung vorgelesen. Stammt die Anfrage von Ihnen, können Sie kurz zur 
Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann zudem beschliessen, dass eine 
Diskussion über die Anfrage stattfindet. 
 

3.4 Informationen / Fragen 
Der Gemeinderat informiert die Stimmberechtigten an der Versammlung über 
aktuelle Gemeindethemen von allgemeinem Interesse. 

4 Rechtsmittel 
Stimmberechtigung 
Wenn Sie in der Politischen Gemeinde Rickenbach wohnen, Schweizer Bürger  
oder Bürgerin und über 18 Jahre alt sind und nicht unter umfassender Beistand-
schaft stehen, sind Sie an der Gemeindeversammlung stimmberechtigt. 
 
Protokoll 
Die Anträge, die gefassten Beschlüsse und die Wahlen werden protokolliert. Der 
Gemeindepräsident und die Stimmenzähler prüfen, ob das Protokoll korrekt ist. 
Danach steht es Ihnen zur Einsicht offen. 
 
Rechtsmittel 
Wurden in der Gemeindeversammlung Verfahrensvorschriften über die politi-
schen Rechte verletzt und wurde dies in der Versammlung von jemandem gerügt 
oder verletzen gefasste Beschlüsse Vorschriften über die politischen Rechte, kön-
nen Sie innert 5 Tagen nach der Veröffentlichung des Beschlusses Stimmrechts-
rekurs erheben. Liegen andere Rechtsverletzungen vor, wurde ein Sachverhalt 
ungenügend festgestellt, ist eine Anordnung unangemessen oder verstösst ein 
Beschluss gegen übergeordnetes Recht, können Sie innert 30 Tagen nach der 
Veröffentlichung des Beschlusses Rekurs erheben. 
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Anforderungen an eine Rekursschrift 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 
 
Wo müssen Sie den Rekurs einreichen? 
Der Rekurs ist innert Frist (massgebend ist der Poststempel) dem Bezirksrat Win-
terthur, Lindstrasse 8, 8400 Winterthur, einzureichen. 
 
Kosten 
Die Kosten des Rekursverfahrens hat die Partei zu tragen, die unterliegt. Bei 
Stimmrechtsrekursen werden nur dann Verfahrenskosten erhoben, wenn der Re-
kurs offensichtlich aussichtslos war. 
 
 
 
Der vorliegende Beleuchtende Bericht wurde durch den Gemeinderat Ricken-
bach an der Sitzung vom 10. Oktober 2022 genehmigt. 
 
Gemeinderat Rickenbach 
 
 
 
Robert Hinnen Beat Maugweiler 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
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